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Fragen eines Einwohners an die Stadtverordnetenversammlung am  
28.11.2018 
 
 
Sehr geehrte Frau Leahy,  
 
die mit Schreiben vom 15.11.2018 gestellte Frage steht im Zusammenhang 
mit dem laufenden Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
W/52, 44/ 109 “Nördliches Bahnumfeld – Teil OST”.  
 

1. Warum wurden die Vorschläge, dass Nördliche Bahnumfeld mit seiner 
alten Tuchfabrik commerziell zu nutzen, abgelehnt? 

 
Bei dem überplanten Fabrikgrundstück handelt es sich um ein privates Grund-
stück, für das der Eigentümer konkrete Entwicklungs- und Investitionsabsich-
ten zur Errichtung einer Seniorenwohnanlage/ Betreutes Wohnen verfolgt, die 
sich nach seinen Aussagen hinsichtlich der Betreiberanforderungen sowie 
Richtlinien funktional und wirtschaftlich nicht innerhalb des Gebäudebestan-
des umsetzen lassen.   
Der Stadt Cottbus sind darüberhinaus keine Anträge oder Konzepte zum Er-
halt und der baulichen Nachnutzung des Gebäudebestandes der eh. Segel-
tuchfabrik durch private Dritte vorgelegt worden. Folglich konnte es in der 
Vergangenheit auch keine der von Ihnen angesprochenen Ablehnungen ge-
ben.  
Die Stadt Cottbus selbst hat für diesen Teilbereich des B-Plangebietes keinen 
eigenen Bedarf der Flächen- oder Gebäudenutzung für Gemeinbedarfszwe-
cke oder die kommunale Daseinsvorsorge.  
 
Die Stadt Cottbus schafft mit dem Bebauungsplan die rechtlichen Vorausset-
zungen für die städtebauliche Neuordnung des Gesamtquartiers unter Einbe-
ziehung der ehemaligen bahnaffin genutzen Flächen.  
Im öffentlichen Interesse dient der Bebauungsplan der Sicherung der erforder-
lichen Flächen für die Erschließung, insbesondere im Hinblick auf den neuen 
Personentunnel.  
Der Bebauungsplan wird auch die Ausübung privater Baurechte im Rahmen 
der künftigen planungsrechtlichen Festsetzungen ermöglichen, Bauver- 
pflichtungen i.S. von Geboten sind damit nicht verbunden.  
 
  

2. Warum wurden die Vorschläge des Briefes von August diesen Jahres 
des brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege nicht beach-
tet? Warum hat man diesem Brief keinen Wert begemessen? 
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Die Stellungnahme des brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum (BLDAM) vom 20.08.2018 liegt dem beauftragten Planungsbüro seit 24.08.2018 
vor. Die wesentlichen die Bauleitplanung betreffenden Hinweise sind in den Bebauungsplanentwurf 
eingeflossen. Aus der Stellungnahme geht folgende Einschätzung hervor: "Grundsätzlich stehen 
einer Bebauung des Areals keine denkmalfachlichen Bedenken entgegen.  
Die denkmalpflegerischen Planungsgespräche (Hinweis bezieht sich hier i.W. auf die Vorbereitung 
der konkreten Objektplanung durch den Bauherrn) sind bisher nicht erfolgt und sollten zeitnah be-
ginnen. Der Abbruch der Bauten der ehemaligen Fabrik für den Neubau "Seniorenresidenz" und 
"Betreutes Wohnen" kann derzeit nicht befürwortet werden." 
 
Der Bebauungsplan enthält nach derzeitigem Entwurfsstand kein Abrissgebot. 
 
Der zweite Teil der Stellungnahme des BLDAM bezieht sich somit auf das konkrete Bauvorhaben 
und geht nicht auf den Bebauungsplan ein.  
Die denkmalpflegerischen Planungsgespräche mit dem Landesamt und dem Investor stehen noch 
aus. Die Verwaltung wird den Investor nochmals darauf aufmerksam machen, die entsprechenden 
Konsultationen zur weiteren Planung und Vorbereitung des konkreten Bauvorhabens wahrzuneh-
men.    
 
 

3. Warum wurde ein Plan anderen Plänen vorgezogen und konnte in die Phase der öffentlichen 
Anhörung gelangen, der weder die Höhenbegrenzungsvorgaben noch die Bebauungsdichte 
des Briefes des brandenburgischen Landesamt für Denkmalschutz beachtet? 
 

 
Wie bereits zu Frage 1 ausgeführt wurde, haben der Verwaltung bisher keine Planungen oder An-
träge vorgelegen, die eine Nachnutzung / Umbau des Gebäudebestandes zum Gegenstand hatten.  
 
Insofern steht das derzeitige konkrete Investitionsvorhaben auf dem Grundstück im Mittelpunkt der 
Planung, sodass diese Bebauungs- und Nutzungsabsicht im Bauleitplanverfahren hinsichtlich Ihrer 
Vereinbarkeit mit den bestehenden öffentlichen Belangen und privaten Interessen zu prüfen und 
hierüber abwägend zu entscheiden ist.   
 
Die Belange des Denkmalschutzes ist einer von vielen Belangen, die Stadt Cottbus im Verfahren zu 
beachten hat. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfes und der formellen Behörden-
beteiligung werden private und öffentlichen Belange und Anregungen zum Planungsstand entspre-
chend erfasst, bewertet und zur Abwägung gestellt. Unter anderem wird zum Denkmalbelang die 
Stellungnahme des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und archäologisches Lan-
desmuseum eingeholt.  
In die vor dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan durchzuführende Abwägung aller bis dahin 
vorgebrachten privaten und öffentlichen Belange wird folglich auch die Stellungnahme des Denk-
malbeirates der Stadt Cottbus eingestellt werden. 
 
Im Ergebnis des Beteiligungs- und Abwägungsverfahrens können sich Änderungen an der Plan-
fassung begründen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marietta Tzschoppe 
Bürgermeisterin 


